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Beril. Ist'S ein Druckfehler? Wir stellen diese Frage mil Bezug

anf den Gesetzcscntwürs über die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen

Primarschulen deS Kts. Bern. Es handelt sich nämlich darum: ob in den

durch dieses Prcjektgesetz aufgestellten BesoldungSminima der Fr. 400, Fr. 500
und Fr. 600 die Staatsznlage inbegriffen sei odcr nicht. Unter den Lehrern

cnrsirt die Versicherung : die Staatsznlage sei nicht inbegriffen — daS Aktenstück

dagegen sagt: die StaatSzulage sei im Minimum inbegriffen. So gerne und

freudig wir uns jener »Versicherung" anschlößen, so leid thut es nns, die

Lehrerschaft aufmerksam machen zu müssen, daß sie, diese Versicherung, mit dem

Wortlaut deS amtlichen Aktenstücks im Widerspruch steht, wovon sich Jedermann

dnrch nähere Prüfung desselben mit hinreichender Sicherheit überzeugen

kann. Wir wciscn für diese Prüfung aus folgende Anhaltspunkte hin. Z 12
sagt: »Die Besoldung eines öffentlichen PrimarlehrcrS beträgt jährlich wenigstens:

— " (Folgt die Bezeichnung der Minima). Z 18: Der Staat trägt
an die Besoldung eines öffentlichen Primarschnllchrers -c. Also an
das, was nach § 12 die Besoldimg ausmacht, trägt der Staat die StaatSzulage

bei, wie sie Z 18 siili lit. a u. d bestimmt ist. Uebereinstimmend hiemit

sagt Z 16, daß die in den vorhergehenden KZ bezeichneten Leistungen, nach

Abzug des Staatsbeitrages, dic Gemeinde zu bestreiten habe; wie ebenso durch

A 35 das Gesetz über die Staatszulage als ausgehoben erklärt wird. So

muß der Wortlaut des Entwurfs auf Einschluß dcr Staatszulage in's
Minimum gedeutet werden. Wir wünschten um der Ruhe der Lehrer willen

von ganzem Herzen, cS wäre anders.

— Liebesgaben sür GuggisbergS Schulen. Bis jetzt sind ins-

gesammt eingegangen Fr. 739. 95. Diese schöne Summe, berichtet daS Pfarramt

daselbst, hat bereits die Wirkung gehabt, daß man in hiesiger Gemeinde

zusammengetreten ist, um den Ansang znr Rcalisirung des in unserm Aufrnfe
gemeldeten Planes zu machen, und zwar will man beginnen mit dem Bau
eines neuen Schulhauses iu dem Dörfchen GuggiSberg selbst, dem Hauptdörfchen

der weit zerstreuten Gemeinde gleichen Namens. Nicht nnr habcn die in
diesem Schulbezirke wohnenden HauSväter sich bereit erklärt, durch Fuhrungen
und Arbeit mitzuhelfen sondern anch die jüngst versammelte Einwohncrgemcinde

hat beschlossen, den projektirten Neubau von Gemeinde auS durch Holz,
Fuhrungen und Arbeit nach Kräften zu nuterstützcn, hingegen denselben erst dann

in's Werk zu setzen, wenn man genügende Geldmittel in Aussicht habe, was
eben jetzt noch nicht der Fall ist.

Wir scheuen nns nicht, die Gedanken edler und geineinniitziger Menschenfreunde

noch einmal ans diese Sache zu lenken nnd ibnen zn sagen, daß die
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Sache noch ferner ihrer Hülfe nöthig habe, wenn daS, waö sich zum Aufstehen

rührt, wirklich zum Stehen gebracht werden soll. Nicht mn Speise uud Trank,

welche bald verzehrt sind, klopfen wir an, sondern mn bleibende Nahrung sur

jugendliche Gemüther in einer Gemeinde, deren Znstand schon manchmal große

Besorgniß erregt hat. Wenn schon miser Volksschulwcsen nicht das Heil selbst

ist, so ist es doch cin Gefäß, in welches dcr Allmächtige jederzeit Heil und

Segen zn gießen pflegt; darum znm Gcfäß Sorge getragen! Es ist kein

Zweifel, daß eine eingreifende Verbesiernng im Schulwesen, znmal in einer

so abgelegenen Gegend eine auf Jahrhunderte hinaus fühlbare Wirkung haben

kann. Wer das mit uns glaubt, dcr renke ferner an uns, wir haben es

nöthig, denn außer dem projektirten Bau wäre noch manches Andere

erforderlich. — Ten bisherigen Gcbcrn von Nah' und Fern' herzlichen Dank!

Solothurn. Freischulen und VolkSgesang. In Nicdcrgcrlafiu-

gen wird von 17- bis 20jährigen und auch älter» Jünglingen an Samstagabenden

und Sonntagen eine UebnngSschnle in schriftlichen Aufsätzen uud

Zisscrrechnnngen fortgesetzt. Damit ist die gcmeinschastlichc Eorrcktur- und

Diktirübnng vcrbunden. Später wird das Wichtigste ans der Geschichte und

Geographie dcr Schwei; mitgetheilt. Zahl der Schüler: 15. Tic Lcitnng

besorgt Lehrer Schläfli. In Recherswil bildete sich znerst ein Gesangverein

von 26 Mitgliedern; nachher wurden auch am Mittwoch und Freitag von 7^/2

bis 9^/2 llhr Lese - und Rechnungsübungen durch Lchrer Kaufmann
vorgenommen. In Etziken wird regelmäßig am Mittwoch und Sanistag unter

Mitwirkung des LehrerS T rösch Gesangschnle abgehalten. Ebenso bildete sich zu

Aeschi unter Lehrer Stampfl! ein Verein von 24 Mitgliedern alles Jünglinge

von 16 bis 30 Jahren, die sich zur Veredlung dcS VolksgesangeS je am

Mittwoch, Samstag uud Sonntag von 8 bis 10 Uhr versammeln. Nach dem

Wunsche mehrerer Mitglieder wird nächstens ein ÄursüS im Anfertigen von Ge-

schäftsaufsätzen stattfinden.

— Auch im Leberbcrg finden die srciwilligen Abendschulen Eingang. Im
Riedholz gibt Lehrer Aerui Leuten im 15. bis 20. Altersjahre Unterricht im

Lesen, Kopf- und Zifferrechncn,inGeschästSaufsätzen und iu der HauSbuchführnng.

.Baselland. Auch die GemeilideRei goldswi l ist dem rühmlichen Beispiel
Liestals betreffend LehrerbcsoldnngSerhöhung in so weit gefolgt, daß sie eimniithig
beschloß, den Gehalt des LehrerS an dcr Tberllasse nm Fr. 100 zu erhöhen.

Luzern. Von 105 Gemeinderäthen haben 90 die Frage, ob Schulgelder
einzuführen seien, mit Rücksicht ans die meist viclbekinderten arme» Familien

verneint.
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